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12-VI

Vermerk

Niederschrift über den Erfahrungsaustausch Abwasserabgabe am 21.10.2014

TOP 1 Niederschrift zum Erfahrungsaustausch vom 15.05.2014

Die Niederschrift zum Erfahrungsaustausch vom 15.05.2014 wird ohne Änderung
angenommen.

TOP 2 Umstellungen der wasserrechtlichen Erlaubnis

Laufzeit von Verlängerungen:

Mehrere Teilnehmer berichten, dass Verlängerungen nur noch übergangsweise für ein bis
zwei Jahre erteilt werden und nicht mehr für z.B: zehn Jahre. Ziel sollte es weiterhin sein, die
Verlängerung von Erlaubnissen — und nicht neue Erlaubnisse - zu beantragen.

Der Ruhrverband berichtet von ähnlichen Erfahrungen bei der BR Münster. Hier wurde eine
Erlaubnis versagt. Daraufhin wurde eine Klage auf Schadensersatz wegen erhöhter Abgabe
geführt.

Weitergehende Reinigungsanforderungen:

Mehrheitlich wird berichtet, dass die Bezirksregierungen in die Erlaubnisverfahren
Gewässeruntersuchungen und weitergehende Anforderungen an die Abwasserbehandlung
einbringen. Für zusätzlich aufzunehmende Mikroschadstoffe, insbesondere Arzneien, fehlt
aus Sicht der Verbände die Rechtsgrundlage. Es besteht Einvernehmen, dass eine
sogenannte 4. Reinigungsstufe nicht einheitlich definiert werden kann, da nicht „das
Verfahren‘ für alle Einzelfälle existiert. Es ist in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob und mit
welchem Verfahren zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.

Der WVER berichtet, dass als Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis eine
Versuchsanlage gebaut und betrieben werden soll. Er berichtet über eine neue Pilotanlage in
Aachen Soers.

Die LINEG berichtet, dass sie zur Abstimmung von Monitoringmaßnahmen einen runden
Tisch beabsichtigt.
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TOP 4 Verschiedenes

EG: Festsetzungsbehörde wechselt zum LANUV gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung
NRW (Drucksache 16/6865) vom 23.09.2014. (Anlage)

RV: AbwasserVO Novelle vom 02.08.14 soll angepasst werden. (neue Analyseverfahren)

RV: Schlammwasserbehandlungsanlage im Teilstromverfahren

Deammonifikation Nachweis im Gesamtstrom

Die Diskussion sollte mit der Festsetzungsbehörde weiter geführt werden.

RV: SüwV läuft zum 01.01.2015 aus. Neuentwurf nicht bekannt.

RV: §73.2 Formblätter 7.1 Drosselkalibrierung im Kanalnetz (RÜB ja; RÜ nein).

TOP 5 Termin und Ort des nächsten Treffens

Das nächste Treffen findet am Dienstag, den 21 .04.2015 um 10.00 Uhr beim Aggerverband
statt.

(R.Wolf)

Anlagen

- Tagesordnung vom 21.10.14
- Formblätter 73.2 (zu Punkt 4.)
- Teilnehmerliste
- Drucksache 16/6865

4a-
1. 1k-RE und 12-Vl zurRenntnis
2. Wvl. bei 12-Vl tj?
3. Kopie an die Teilnehmer

Seite 3 von 3


